
 

POLICY BRIEF (03/2021) IM AUFTRAG DER BUNDESTAGSFRAKTION BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

 

CO2-Flottengrenzwerte auf dem Prüfstand 
Laborwerte und reale Pkw-CO2-Emissionen im Zeitverlauf 

Seit dem Jahr 2009 reguliert die Europäische Union den CO2-Ausstoß von Pkw-
Neuzulassungen und hat den Herstellern verbindliche Zielwerte bis 2030 gesetzt. Seither 
werden Pkw gemäß den Laborwerten immer klimafreundlicher – auch weil der lasche regu-
latorische Rahmen von den Herstellern vollständig ausgereizt wurde. Ein Abgleich aktuel-
ler Daten für verschiedene Pkw-Modelle zeigt jedoch, dass die Differenz zwischen Reale-
missionen auf der Straße und den realitätsfernen Prüfwerten zehnmal so hoch ist wie vor 
zwanzig Jahren und zwischen 2001 und 2019 im Durchschnitt von 4 % auf 45 % stieg. Da-
mit werden Verbraucher*innen beim Fahrzeugkauf falsch informiert, der Wettbewerb ver-
zerrt und Klimaschutzbemühungen untergraben. Zudem kommt es bei CO2-basierten 
Steuern zu erheblichen Einnahmeausfällen. Mit der Novellierung des Prüfzyklus ist ein 
wichtiger Schritt getan, um Fortschritte auf die Straße zu bringen. Weitere Regulierungslü-
cken müssen dafür aber noch geschlossen werden. 

Von Christopher Leisinger und Matthias Runkel

1 CO2-Grenzwerte für Pkw in der EU

Im Jahr 1998 räumte die Europäische Union der Automo-
bilindustrie die Möglichkeit ein, den mittleren CO2-
Ausstoß ihrer Neuwagen bis zum Jahr 2008 freiwillig 
abzusenken. Dieser Selbstverpflichtung kam die Industrie 
aber nicht nach und verpasste das angestrebte Emissi-
onsziel von durchschnittlich 140 g CO2/km deutlich (KBA 
2011). Infolge der Verfehlungen verabschiedete die Euro-
päische Union im Jahr 2009 Verordnung (EG) Nr. 
443/2009. Damit wurde in Europa erstmalig ein Emissi-

onsstandard für Neuwagen festgeschrieben, der Auto-
mobilhersteller zur Einhaltung von CO2-
Flottengrenzwerten gesetzlich anhielt. 

Bis zum Jahr 2015 sollte der durchschnittliche CO2-
Ausstoß aller in der EU neu zugelassenen Fahrzeuge auf 
130 g CO2/km abgesenkt werden. Für das Jahr 2020 galt 
dann ein Grenzwert von 95 g CO2/km für 95 % der Neu-
wagen (d. h. die emissionsintensivsten Neuwagen waren 
von der Vorgabe ausgenommen). Seit 2021 gilt dieser 
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Grenzwert für alle neu zugelassenen Pkw (UBA 2020). 
Aus der EU-Vorgabe für 2021 leiten sich zudem künftige 
Flottenzielwerte ab (Verordnung (EU) 2019/631). Bis 
2025 muss der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller 
Neuwagen um 15 % reduziert werden. Bis 2030 sollen die 
Flottenemissionen ausgehend von 2021 um weitere 
37,5 % fallen (Europäischer Rat 2019). 

Diese Werte gelten dabei nicht einheitlich für alle Her-
steller. Stattdessen existieren herstellerspezifische 
Grenzwerte, die auf Basis des durchschnittlichen Leer-
gewichts der Neuwagenflotte berechnet werden und 
damit die unterschiedlichen Produktportfolios der Her-
steller berücksichtigen sollen. Für überdurchschnittlich 
schwere Fahrzeugflotten gelten also Werte oberhalb des 
EU-Ziels. Fällt das Flottengewicht unterdurchschnittlich 
aus, so ist der Grenzwert des Herstellers unter der ge-
meinschaftlichen Zielmarke angesetzt.  

Stoßen die neuzugelassenen Pkw eines Automobilprodu-
zenten mehr CO2 aus als rechtlich zugestanden, verhängt 
die EU Strafzahlungen. Das Zahlungsvolumen errechnet 
sich dabei aus der mit der Überschreitungshöhe (in 
Gramm CO2) gewichteten Anzahl verkaufter Neuwagen. 
Der aktuelle Strafsatz liegt bei 95 Euro je Gramm CO2 und 
Neuzulassung (BMU 2020). Für das Jahr 2020 schätzte 
PA Consulting (2020), dass die 13 in Europa führenden 
Automobilhersteller Strafzahlungen von in Summe rund 
14,5 Mrd. Euro leisten müssen. Alleine der Volkswagen-
konzern könnte aufgrund starker Absatzzahlen Strafen in 
Höhe von 4,5 Mrd. Euro aufwenden müssen.  

1.1 Negative Trendwende bei den 
Herstellerangaben 

Nach Regulierung des CO2-Ausstoßes durch die europäi-
schen Behörden im Jahr 2009 hat sich die die Kraftstoff-
effizienz neu zugelassener Pkw fast zehn Jahre lang ver-
bessert, so dass die Emissionen je Kilometer gesunken 
sind (vgl. Abbildung 1). Nach Einführung des Standards 
sank der durchschnittliche CO2-Wert mit rund 3 % etwa 
doppelt so stark wie im Zeitraum zuvor (Tietge 2018).  

Nach einem stetigen Rückgang emittierten Neuwagen im 
europäischen Schnitt 2019 allerdings rund 4,3 g CO2/km 
mehr als noch 2016, dem Jahr mit den geringsten Pkw-
Emissionen seit 2000. Abbildung 1 verdeutlicht, dass 
Deutschland von dieser negativen Trendwende nicht 
ausgenommen ist. Hierzulande stieg der durchschnittli-
che Ausstoß der Neuwagen von 127 g CO2/km im Jahr 
2016 auf 131,2 g CO2/km im Jahr 2019 an (nach NEFZ). 
Nach Jahren abnehmender Pkw-Emissionen gefährdet 
diese Trendwende das Erreichen der Ziele für 2020, 2025 
und 2030. 

 
 

Abbildung 1: Durchschnittlicher CO2-Ausstoß von 
neu zugelassenen Pkw und EU-
Grenzwertziele 

 
Quelle: eigene Darstellung (Daten von EEA (2020)) 

 

Das Beispiel Norwegen zeigt dabei, dass das 2030-Ziel 
bereits mit den heute verfügbaren Technologien und 
einer modernen Mobilitätspolitik erreichbar ist (vgl. Ab-
bildung 1; blaugraue Zeitreihe). So gibt es in dem skandi-
navischen Land für Nullemissionsfahrzeuge starke steuer-
liche Vorteile beim Kauf sowie der Zulassung. Auch profi-
tieren Fahrer*innen klimafreundlicher Pkw von Vergüns-
tigungen und Bevorzugung bei der Nutzung der Ver-
kehrsinfrastruktur (EAFO 2019). Marktwirtschaftliche 
Anreize und progressives Ordnungsrecht, wie die Vorga-
be ab 2025 keine Neuwagen mit konventionellen Antrie-
ben mehr zuzulassen, bewirken schon heute, dass jeder 
zweite Neuwagen in Norwegen elektrisch betrieben wird. 
2019 emittierten neu zugelassene Pkw in dem skandinavi-
schen Land durchschnittlich 60 g CO2/km – also weniger 
als die Hälfte des deutschen Flottenausstoßes (OFV 
2021). 

Trotz eines durchschnittlichen CO2-Ausstoßes von deut-
lich mehr als 95 g CO2/km, könnten auch in Deutschland 
alternative Fahrzeugantriebe steigenden Flottenemissio-
nen zuletzt wieder entgegenwirkt haben. Der Anteil von 
Hybridfahrzeugen wuchs 2020 auf 18,1 % der Pkw-
Neuzulassungen an (+120,6 % zu 2019). Elektro-Pkw 
machten rund 6,7 % der Neuwagen aus. Im Vergleich zum 
Vorjahr wuchs dieser Anteil um 206,8 %. 2020 fiel dem-
entsprechend auch der CO2-Ausstoß der deutschen 
Pkw-Flotte im Vergleich zu 2019 um 11 % ab (KBA 2021). 

Auch einzelne Automobilhersteller verspüren den mil-
dernden Effekt klimaschonender Pkw in ihren Flotte-
nemissionen. Die Daimler AG geht davon aus, das EU-Ziel 
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für 2020 in Deutschland durch einen starken Zuwachs an 
verkauften Elektro-Pkw und Plug-in-Hybriden eingehal-
ten zu haben. Auch bei Volvo gibt der Verkauf von Plug-
in-Hybriden den Ausschlag für eine positive CO2-Bilanz 
im Jahr 2020. Andere Automobilhersteller, wie Fiat 
(+35,4 %) und Citroën (+12,4 %), verzeichneten allerdings 
im Vergleich zum Vorjahr höhere durchschnittliche Flot-
tenemissionen. Auch Ford wird die CO2-Grenzwerte für 
das Jahr 2020 in Deutschland voraussichtlich verpassen 
(KBA 2020). Ein Grund dafür könnte am Rückruf des 
Plug-in-Hybrid Modells Kuga liegen. 

2 Abgleich von Prüfwerten und 
Realemissionen 

Die dargestellten Fortschritte beim CO2-Ausstoß schei-
nen bislang vor allem auf dem Papier stattzufinden. In den 
letzten 20 Jahren hat die Divergenz zwischen Labor- 
und Realwerten rapide zugenommen. Während die Ab-
weichung 2001 noch etwa 8 % betrug, wuchs sie bis 2018 
auf knapp 40 % an (ICCT 2020). Diese Entwicklung be-
trifft nicht nur vereinzelte Automobilhersteller. Vielmehr 
handelt es sich um ein strukturelles Problem, das hier 
vertiefend betrachtet wird. 

2.1 Datengrundlage und Methodik 

Im Folgenden werden die tatsächlichen Emissionen im 
Realbetrieb und die von den Automobilherstellern aus-
gewiesenen Werte im Zeitverlauf gegenübergestellt. 
Anhand ausgewählter Fahrzeugsegmente werden Trends 
und Tendenzen beschrieben sowie bestehende Regulie-
rungslücken erläutert. Abschließend werden Handlungs-
empfehlungen zur Minderung realitätsferner Emissions-
angaben und deren Folgen aufgeführt. 

Das ICCT stellt dafür einen Paneldatensatz über die nach 
NEFZ zertifizierten sowie im realen Fahrbetrieb gemes-
senen CO2-Emissionen von acht Pkw-Modellen verschie-
dener Fahrzeugsegmente (in g CO2/km; Einordnung 
nach KBA) aufbereitet zur Verfügung. Für die Jahre 2001 
bis 2019 beinhaltet der Datensatz für jedes der Modelle 
zusätzlich Beobachtungen zur prozentualen Differenz 
zwischen Realemissionen und Herstellerangaben.1  

Um die Fahrzeugsegmente des Pkw-Marktes exempla-
risch abbilden zu können, beziehen wir in unsere Betrach-
tung das jeweils absatzstärkste Modell eines Segments 
ein. Bei unzureichender Datenlage (z. B. Unvollständigkeit, 
geringe Beobachtungzahl) wählen wir pro Segment das 
nach Absatzstärke zweitplatzierte Fahrzeugmodell aus. 

                                                 
1 Für den Smart Fotwo liegen Beobachtungen ab 2003 
vor und für den VWL Tiguan ab 2007. Für die BMW 7er-
Reihe enden die Beobachtungen im Jahr 2018. 

Der Smart Fortwo dient beispielhaft als Pkw-Modell des 
Kleinstwagensegments. Für die Kompaktlasse betrachten 
wir die Fahrzeugmodelle Ford Focus, Renault Mégane 
und VW Golf. Die Mercedes C-Klasse sowie der Audi A6 
bilden Fahrzeuge der Mittelklasse, bzw. Oberen Mittel-
klasse ab. Die BMW 7er-Reihe wird für das Fahrzeugseg-
ment Oberklasse herangezogen und der VW Tiguan ver-
deutlicht die Emissionsentwicklung eines Pkw im Gelän-
dewagensegment. 

2.2 Ergebnis: Entwicklung der CO2-
Emissionen von Pkw im 
Zeitverlauf 

Die Differenz zwischen Realemissionen und Laborwerten 
liegt heute zehnmal so hoch wie vor zwanzig Jahren. Im 
Jahr 2001 lag sie noch bei 4 %. Bis 2019 stieg die Diver-
genz kontinuierlich an auf nunmehr 45 % (vgl. Tabelle 1).  

Diese Entwicklung vermittelt das verzerrte Bild, konventi-
onelle Antriebstechnologien und die bisherigen Bemü-
hungen der Industrie zur Senkung der Flottenemissionen 
könnten ausreichen, um die EU-Flottenziele einzuhalten. 
Sie konterkariert auch ganz direkt die Effektivität und 
Akzeptanz von Regulierungen zur Reduktion klimaschäd-
licher Emissionen im Verkehrssektor. 

 
 

Tabelle 1: Divergenz von NEFZ-Prüfwerten und 
Realemissionen nach Pkw-Modellen 

Modell 

Divergenz NEFZ-Prüfwerte 
und Realemissionen 

2001 2019 

Audi A6 4,02 % 67,28 % 

BMW 7er-Reihe 2,39 % *52,55 % 

Smart Fortwo **20,76 % 50,35 % 

Mittelwert 4,17 % 45,48 % 

Renault Mégane 0,83 % 43,47 % 

Ford Focus 8,78 % 43,38 % 

Mercedes C-Klasse 0,55 % 38,66 % 

VW Golf 8,46 % 38,62 % 

VW Tiguan ***17,39 % 36,61 % 

Anmerkungen: *2018; ** 2003; ***2007; Daten: ICCT (Datengrundlage: 
Spritmonitor.de). 

 

Beispielgebend dafür sind die NEFZ-Prüfwerte aus dem 
Jahr 2015 (vgl. Abbildung 2). Im Mittel überschritten die 
betrachteten Fahrzeugmodelle das EU-Ziel von 
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130 g CO2/km um nur 2 g CO2/km. Stellt man den Labor-
werten allerdings die im realen Fahrbetrieb erhobenen 
Daten gegenüber, verpassten die Hersteller den gesetzli-
chen Grenzwert nicht nur knapp, sondern um etwa 
50 g CO2/km. Auch in Hinblick auf das EU-Ziel 2020, die 
durchschnittlichen Flottenemissionen auf 95 g CO2/km 
zu reduzieren, zeichnet sich eine ähnliche Fehlentwick-
lung ab. Die Realemissionen der betrachteten Modelle 
überstiegen die nach NEFZ zertifizierten Messwerte mit 
186 g CO2/km im Jahr 2019 durchschnittlich um etwa 
58 g CO2/km. Damit die Fahrzeuge die EU-Vorgaben für 
das Jahr 2020 einhalten, müssten sie im Schnitt also wei-
tere 90 g CO2/km einsparen.  

Abbildung 2 unterstreicht, dass die zunehmende Diffe-
renz zwischen tatsächlichen Emissionen und Prüfwerten 
auf alle Fahrzeugsemente zutrifft: Für das Kleinstwagen-
segment weisen die Datenreihen des Smart Fortwo im 
Jahr 2003 eine Abweichung zwischen realen und Prüf-
werten von 21 % auf. Bis 2019 stieg die Divergenz auf über 
50 % an. Nach NEFZ-Zertifizierung lagen die Emissions-
werte des Smart Fortwo im Jahr 2019 bereits nahe den 
gesetzlichen Vorgaben für 2020. Die Realemissionen des 
Fahrzeugmodells zeigen jedoch: im alltäglichen Fahrbe-
trieb emittierte das Fahrzeug etwa 145 g CO2/km. Damit 
lag die Differenz zwischen realem Ausstoß und EU-Ziel 
bei ca. 50 g CO2/km. Zur Einhaltung der herstellerspezifi-
schen Flottenzielwerte fällt aber gerade leichten Kleinst-
wagen die Rolle zu, mit unterdurchschnittlichen CO2-
Emissionen zur Gesamtbilanz eines Automobilproduzen-
ten beizutragen. 

Auch im Kompaktwagensegment emittierten die be-
trachteten Modelle real mehr als nach Herstellerangaben. 
Betrug die Diskrepanz für den Ford Focus, den Renault 
Mégane und den VW Golf im Jahr 2001 durchschnittlich 
6 %, stieg die gemittelte Abweichung bis 2019 auf 42 % an. 
Während die NEFZ-Prüfwerte über alle drei Modelle 
durchschnittlich um 27 % abfielen, sanken die mittleren 
Realemissionen seit 2001 nur unwesentlich (-1,74 %). In 
Reaktion auf die Regulierung von Flottenemissionen ab 
2009 fielen bei den Modellen Focus und Mégane sowohl 
NEFZ-Prüfwerte als auch Realemissionen sprunghaft ab 
(Abbildung 2). Allerdings stieg der reale CO2-Ausstoß 
beider Modelle in den Folgejahren erneut an und lag 2019 
nur knapp unter dem Wert von vor Inkrafttreten der EU-
Verordnung. Beim VW Golf gelangen Emissionseinspa-
rungen lediglich auf dem Prüfstand. 2019 lagen die Re-

alemissionen mit rund 173 g CO2/km genauso hoch wie 
schon 2007. 

Die Mercedes C-Klasse und der Audi A6 fallen in die 
Fahrzeugsegmente Mittelklasse und Obere Mittelkas-
se. 2001 emittierten beide Pkw-Modelle im Straßenver-
kehr durchschnittlich rund 2 % mehr als auf dem Prüf-
stand. Bis 2019 wuchs die Abweichung auf etwa 51 % an. 
Dabei fielen NEFZ-Messwerte und tatsächliche Emissio-
nen beim Audi A6 im Jahr 2019 unter allen betrachteten 
Pkw-Modellen am stärksten auseinander (67 %). Gemit-
telt über beide Pkw-Modelle sanken die NEFZ-Prüfwerte 
zwischen 2001 und 2019 um 30 %. Auf die Straße konnten 
sich diese Einsparungen jedoch nicht übersetzen. Die 
Fahrzeugemissionen wuchsen um knapp 3 %. Mit etwa 
18 % verzeichnete die Mercedes C-Klasse im Vergleich 
den höchsten Realemissionsanstieg (vgl. Tabelle 2). Dem 
sprunghaften Wachstum der CO2-Emissionen im Jahr 
2019 könnte dabei allerdings eine endscheidende Rolle 
zufallen. Hohe Absatzzahlen leistungsstarker und emissi-
onsintensiver Baureihen oder Motorisierungsvarianten 
verantworten diese Entwicklung möglicherweise.  

Die BMW 7er-Reihe fällt in das Fahrzeugsegment Ober-
klasse. Im Jahr 2001 divergierten Realemissionen und 
Prüfwerte des Fahrzeugmodells um etwa 2 %. Dabei über-
stieg der im Labor ermittelte CO2-Ausstoß des Pkw die 
realen Emissionen um 5 g CO2/km. Von 2001 bis 2018, 
dem letzten für das Modell verfügbare Beobachtungsjahr, 
sanken die CO2-Emissionen der 7er-Reihe nach Herstel-
lerangaben um etwa 40 %. Die tatsächlichen Emissionen 
des Fahrzeugs fielen im selben Zeitraum aber gerade 
einmal um rund 7 %. Die Lücke zwischen tatsächlichen 
Emissionen und Prüfwerten lag 2018 bei etwa 53 %. 

Der VW Tiguan bildet exemplarisch das Fahrzeugseg-
ment Geländewagen ab. Die Divergenz zwischen realen 
und NEFZ-zertifizierten CO2-Emissionen des Tiguan 
belief sich zu Beginn des Beobachtungszeitraums auf 
rund 17 %. Bis 2019 wuchs diese Differenz auf etwa 37 % 
an. Damit fiel die Abweichung der Laborwerte beim Tigu-
an unter allen betrachteten Pkw am geringsten aus. Die 
Herstellerangaben wiesen zwischen 2007 und 2019 eine 
CO2-Reduktion von insgesamt 24 % aus. Unter allen be-
trachteten Modellen sanken die Emissionen des Fahr-
zeugmodells real zwar am stärksten ab (vgl. Tabelle 2). 
Allerdings belief sich die tatsächliche Emissionsminde-
rung gerade einmal auf rund 12 %. 
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Tabelle 2: NEFZ-Prüfwerte, Realemissionen und Änderungsraten 

Modell 
NEFZ-Prüfwerte (g CO2/km) Realemissionen (g CO2/km) Gap (Divergenz) 

2001 2019 Änderung 2001 2019 Änderung 2001 2019 

Mercedes C-Klasse 213,89 182,01 -14,90 % 214,69 252,62 17,67 % 0,55 % 38,66 % 

Smart Fortwo *105,33 96,36 -8,52 % *126,90 144,99 14,26 % *20,76 % 50,35 % 

VW Golf 159,13 125,47 -21,16 % 172,20 173,09 0,51 % 8,46 % 38,62 % 

Renault Mégane 160,40 111,25 -30,64 % 161,77 160,27 -0,93 % 0,83 % 43,47 % 

Ford Focus 163,40 117,72 -27,95 % 177,25 168,75 -4,80 % 8,78 % 43,38 % 

BMW 7er-Reihe 265,63 **158,40 -40,37 % 260,60 **242,94 -6,78 % 2,39 % **52,55 % 

Mittelwert 197,89 128,65 -34,99 % 203,26 186,24 -8,37 % 4,17 % 45,48 % 

Audi A6 224,92 123,28 -45,19 % 233,06 207,12 -11,13 % 4,02 % 67,28 % 

VW Tiguan ***189,86 144,47 -23,91 % ***222,34 196,87 -11,46 % ***17,39 % 36,61 % 

Anmerkungen: *2003; ** 2018; ***2007; Daten: ICCT (Datengrundlage: Spritmonitor.de). 
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Abbildung 2: Entwicklung von NEFZ-Prüfwerten und Realemissionen im Zeitverlauf (nach Pkw-Baujahr) 

 
Mittelwert (ausgewählte Modelle) 

 
Smart Fortwo 

 
Ford Focus 

 
Renault Mégane 

 
VW Golf 

 
Mercedes C-Klasse 

 
Audi A6 

 
BMW 7er-Reihe 

 
VW Tiguan 

Anmerkungen: dunkelgrüne Linie: NEFZ- Ø; hellgrüne Linie: Real-Ø; schwarz gestrichelte Linie: Lücke NEFZ-Real; graue Quadrate: EU-Flottenziele; Daten: 
ICCT (Datengrundlage: Spritmonitor.de).  
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2.3 Warum sind Herstellerangaben 
niedriger als der reale CO2-
Ausstoß auf der Straße? 

Fahrzeugkonfigurationen, individuelles Fahrverhalten 
und externe Faktoren, wie die Verkehrssituation, Seiten-
wind oder Regen, können im Labor nur aufwändig reprä-
sentativ nachgebildet werden. Diese Faktoren erklären 
die zunehmende Differenz aber nur zu einem Teil. Empiri-
sche Befunde belegen, dass die ausgewiesenen Minde-
rungen der Pkw-Emissionen weniger auf den Einsatz 
effizienterer Technologien zurückzuführen ist. Stattdes-
sen sind sie zunehmend auf testorientierte Fahrzeugop-
timierung unter Laborbedingungen zurückzuführen 
(DUH/Transport & Environment 2019; Fontaras u. a. 2017; 
ICCT 2019), die bis an die Grenze des Legalen ausgereizt 
wurden: 

 Fahrzeuggewicht: Die leichteste Ausstattungsvarian-
te eines Fahrzeugs (ohne Sonderausstattung) ver-
zeichnet den geringsten Kraftstoffverbrauch und 
CO2-Ausstoß. 

 Reifendruck: Je geringer der Rollwiderstand ausfällt, 
umso effizienter bewegt sich ein Fahrzeug. Neben 
dem Reifendruck ist hierbei auch die Reifenart ent-
scheidend. 

 Gangschaltung: Wird das Fahrzeug in höheren Gän-
gen gefahren, arbeitet der Motor kraftstoffeffizienter 
und emissionsärmer. 

 Optimierung der Umgebungsbedingungen: Die 
Temperatur, Höhenlage, Beschaffenheit des Unter-
grunds oder die Streckensteigung beeinflussen Kraft-
stoffverbrauch und CO2-Emissionen von Pkw. 

2.4 Schaden und Nutzen 
realitätsferner Pkw-Emissionen 

Auf der einen Seite bieten künstlich geringe Emissions-
werte Automobilherstellern betriebswirtschaftlich Vortei-
le: je niedriger die Schadstoffwerte ausfallen, desto eher 
können substanzielle Strafzahlungen an die EU vermie-
den werden. Durch nicht repräsentative Emissionsanga-
ben verschaffen sich Hersteller zudem unfaire Vorteil 
gegenüber ihrer Konkurrenz und verzerren den Wettbe-
werb auf dem Pkw-Markt (FÖS 2016). 

Die Nachteile realitätsferner Emissionswerte lasten direkt 
auf den Verbraucher*innen, die sich durch den Kauf eines 
Neuwagens Kraftstoffeinsparungen oder eine reduzierte 
Kfz-Steuer erhoffen. Sie werden falsch informiert und ihre 
Kaufentscheidung wird auf Grundlage unrealistischer 
Verbrauchswerte beeinflusst. 

Außerdem bremsen realitätsferne Fahrzeugemissionen 
die Innovationstätigkeit der Automobilbranche aus. 

Progressive Emissionsziele, die nur mit effizienteren Pkw 
erreichbar sind, scheinen durch realitätsverzerrende An-
gaben auch mit konventionelle Technologien greifbar. 

Auf der anderen Seite verursachen divergierende Prüf-
werte erhebliche gesellschaftliche Kosten. Dazu gehört 
beispielweise der unerwartet hohe Ausstoß klimaschädli-
cher Treibhausgase. Tatsächlich konnte der Verkehrssek-
tor trotz der vermeintlichen technologischen Fortschritte 
seine Emissionen gegenüber 1990 bislang nicht senken. 
In Deutschland beliefen sich die externen Kosten des 
Pkw-Verkehrs 2017 auf etwa 104 Mrd. Euro. Rund 15 % 
dieses Betrags lasten auf zukünftigen Generationen in 
Form von Klimakosten (INFRAS 2019).  

Zudem belasten realitätsferne Pkw-Emissionen auch 
heutige Generationen. Die Diskrepanz zwischen Herstel-
lerangaben und tatsächlichen Fahrzeugemissionen ver-
fälscht die Bemessungsgrundlage CO2-bezogener 
Steuern im Verkehrssektor und führt zu Mindereinnah-
men in Milliardenhöhe (FÖS 2016). 

3 Ausblick und Empfehlungen 

Seit der erstmaligen Regulierung von Pkw-Emissionen 
durch die EU im Jahr 2009, sind die rechtlichen Rahmen-
bedingungen um die Flottengrenzwerte zunehmend 
komplexer geworden. Mit den bisherigen Versuchen, ein 
realitätsnahes Regelwerk zu schaffen, ist es aber auch 
schwerer geworden nachzuvollziehen, ob Automobilher-
steller den CO2-Ausstoß ihrer Neuwagen gesetzeskon-
form ausweisen. Mit der Novellierung des geltenden 
Prüfzyklus ist ein wichtiger Schritt getan, um Emissions-
einsparungen vom Papier auf die Straße zu übersetzen. 
Dennoch bestehen nach wie vor Regulierungslücken, die 
schnellstmöglich geschlossen werden müssen. 

3.1 Neuer Standard für 
Labormessungen und mögliche 
Auswirkungen 

Die Emissionen von Neuwagen werden in der EU syste-
matisch unter standardisierten Laborbedingungen erho-
ben. Von September 2017 bis Ende 2020 wurden alle 
Neuzulassungen in der Europäischen Union zusätzlich 
zum alten Verfahren auch nach dem neuen Worldwide 
Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure 
(WLTP) getestet. Dieser löste den überholten Neuen 
Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) schrittweise bis 2021 ab 
und soll den realen CO2-Ausstoß neuer Pkw durch ein 
verbessertes Prüfverfahren realitätsnäher abbilden (EEA 
2019). 

Das verbesserte Testverfahren (z. B. Verlängerung der 
Testdauer, Verringerung der Prüftemperatur) wird den 
Emissionsfaktor der Labormessungen schätzungsweise 
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um 20 % erhöhen. Das bedeutet, dass sich das EU-Ziel 
von 95 g CO2/km für 2020 (nach NEFZ) in einen WLTP-
Grenzwert von etwa 115 g CO2/km übersetzen würde 
(BMU 2020). 

Für die neuen Zielvorgaben ist ein korrekter Umrech-
nungsfaktor von NEFZ- zu WLTP-Werten von zentraler 
Bedeutung. Ein zu hoch angesetzter Umrechnungsfaktor 
zwischen den Prüfzyklen wäre ausschließlich im Interesse 
der Automobilindustrie. Ihnen wäre somit ungewollter 
Spielraum zur Erreichung der Flottengrenzwerte einge-
räumt worden. Daher sollen die EU-Ziele nach WLTP erst 
im Laufe des Jahres 2021 endgültig festgelegt werden. 
Diese leiten sich dann aus dem Verhältnis von WLTP und 
NEFZ-Prüfwerten aus dem Jahr 2020 ab (BMU 2020). 

Damit fällt den Neuzulassungen im Jahr 2020 eine rich-
tungsweisende Bedeutung zu. Ein zu hoher Umrech-
nungsfaktor senkt nämlich auch die Minderungsvorgaben 
für die Jahre 2025 bzw. 2030. Für Automobilproduzenten 
könnte es sich daher lohnen, die Umrechnung der 
Prüfzyklen künstlich zu beeinflussen und so einen Teil der 
Realemissionsabweichungen in den künftigen EU-Zielen 
festzuschreiben (Öko-Institut 2017). Bereits 2018 stellte 
die EU fest, dass Automobilhersteller tatsächlich dazu 
tendieren, WLTP-Messungen zu überzeichnen. Sie 
schätzt die Diskrepanz zwischen ausgewiesenen und 
gemessenen Prüfwerten auf rund 4,5 % (EU KOM 2018). 

3.2 Regulierungsschwächen und 
Handlungsempfehlungen 

Korrektur überzeichneter WLTP-NEFZ-Verhältnisse 

Die EU versucht diese Regulierungslücke zu schließen 
(Verordnung (EU) 2019/631). Vor Inkrafttreten des 
Rechtsaktes durften Automobilhersteller noch beliebig 
hohe WLTP-Messwerte deklarieren. Dies ist nun unter-
sagt. Zudem wird der Referenzwert für die Minderungs-
ziele 2025 und 2030 nicht mehr auf Grundlage der An-
gaben der Hersteller, sondern auf Basis der im Prüfverfah-
ren tatsächlich ermittelten CO2-Emissionen definiert 
(BMU 2020).  

Die Novellierung der EU-Richtlinie zur Regulierung der 
CO2-Emissionen von Pkw wird es Automobilherstellern in 
Zukunft erheblich erschweren, bestehende Regulie-
rungslücke auszunutzen. Trotz aller Bemühungen kommt 
das Verbot, beliebig hohe WLTP-Prüfwerte auszuweisen, 
für die Flottenziele der Jahre 2021 bis 2024 verspätet. 
Diese sind bereits rechtskräftig und auf vielfältige Weise 
von den Herstellern beeinflusst. Dazu zählt neben der 

Testoptimierung auch das systematische Ausreizen von 
Verfahren zum Ausgleich von Messfehlern.2 

Wie vom ICCT (2020) empfohlen, ist es deshalb dringend 
nötig, inflationäre WLTP-NEFZ-Verhältnisse rückwirkend 
zu korrigieren und Flottengrenzwerte im Fall von Verfäl-
schungen für den Zeitraum 2021 bis 2024 abzusenken. 
 

Ermittlung von Realemissionen im Fahrbetrieb 

Obwohl das WLTP das reale Fahrverhalten besser abbil-
det als der NEFZ, wird auch die Umstellung des Prüfzyk-
lus die Differenz zwischen tatsächlichen Emissionen und 
Prüfwerten nicht vollständig schließen können. Die Lücke 
könnte sich in den kommenden Jahren sogar vergrößern, 
sofern Automobilhersteller ihre Pkw weiterhin auf das 
Testverfahren optimieren (BMU 2020). Die EU hat diese 
Problematik erkannt. Ab 2021 soll die Repräsentativität 
der WLTP-Messungen durch Abgleich mit Erhebungen 
im realen Fahrbetrieb verbessert werden. Dazu müssen 
Neuwagen nun verpflichtend mit Verbrauchsmessein-
richtungen ausgestattet werden. Auf Grundlage der er-
hobenen Daten prüft die EU Kommission dann, wie die 
Lücke zwischen Realemissionen und Herstellerangaben 
geschlossen werden kann (EU KOM 2021). 

Seit 2017 sind Messungen von Stickoxiden und Feinstaub 
aus dem Fahrbetrieb Bestandteil der Typenprüfung neuer 
Fahrzeugmodelle. In Zukunft soll dies auch für den realen 
CO2-Ausstoß von Neuwagen gelten. Abweichung zwi-
schen Herstellerangaben und CO2-Emissionen aus dem 
Fahrbetrieb sollen auf die Flottenemissionen eines Her-
stellers aufgeschlagen werden. Fallen Realemissionen 
und Prüfwerte also auseinander, spiegelt sich dies in 
Strafzahlungen an die EU wider (Bundestag 2020). 

Um die CO2-Reduktionen vom Prüfstand auf die Straße 
zu übersetzen, müssen sich Entscheidungsträger*innen 
dafür einsetzen, dass Emissionsmessungen im realen 
Betrieb schnellstmöglich und vollumfänglich bei der Ty-
penzulassung berücksichtigt werden. 
 

Transparenz erhöhen 

Bis ausreichend Fahrzeuge mit Einrichtungen zur Erhe-
bung von Kraftstoffverbrauch ausgestattet sind und eine 
aussagekräftige Datenbasis über den tatsächlichen CO2-
Ausstoß von Pkw Verbraucher*innen zur Verfügung steht, 
wird Zeit vergehen. Bis dahin könnte ein offizielles Regis-
ter zur Erhebung von Kraftstoffverbräuchen und Fahr-
zeugemissionen wie in den USA Abhilfe schaffen 
(DUH/Transport & Environment 2019). Die US-
amerikanischen Behörden stellen den Services „My MPG“ 
(www.fueleconomy.gov) öffentlich als Erhebungs- und 

                                                 
2 Für eine Auflistung verschiedener Methoden, die Auto-

mobilhersteller nutzen, um das WLTP-NEFZ-Verhältnis 
künstlich zu verzerren, siehe z. B. ICCT (2020). 
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Informationsdienst zu den Themen Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Ausstoß von Pkw bereit. Neben der Einsicht des 
realen CO2-Ausstoßes verschiedener Fahrzeugmodelle 
können Verbraucher*innen dort auch ihre individuellen 
Verbrauchswerte einpflegen und damit zur Anreicherung 
der vorhandenen Datenbasis beitragen.  

Eine weitere Möglichkeit, Transparenz über die Klimaver-
träglichkeit von Neuwagen zu schaffen, wird in CO2-
Emissionskennzeichnungen gesehen. Jeder Händler, der 
einen Neuwagen in der EU verkaufen möchte, ist ver-
pflichtet ein CO2-Label an seinen Pkw anzubringen. Ähn-
lich wie bei Elektronikgeräten heißt ein grüner Balken 
„sehr effizient“ und ein roter „wenig effizient“. 

Doch dort, wo eigentlich Klarheit über Spritverbrauch und 
Klimaschädlichkeit eines Pkw geschaffen werden soll, 
behindern politische Verzögerungen den Prozess. Ob-
wohl seit Januar 2021 gilt, dass der Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Ausstoß von Pkw nach WLTP ausgewiesen 
werden muss, hat das Bundeswirtschaftsministerium 
noch immer keinen Gesetzentwurf zur Revision der recht-
lichen Grundlage des CO2-Labels (Pkw-EnVKV) vorge-
legt (BMWi 2020). Die Folge ist, dass die realistischeren 
Verbrauchswerte des WLTP nicht in der Emissionskenn-
zeichnung im Handel ankommen. Oft wird der tatsächli-
che Kraftstoffverbrauch von Fahrzeuge daher erst bei der 
Zustellung des Kfz-Steuerbescheids oder an der Tank-
stelle bemerkt. Bis die Revision der Pkw-EnVKV nicht 
vorgelegt ist, sind Verbraucher*innen also die Leittragen-
den.  
 

Marktüberwachung ausbauen 

Zusätzlich zu Transparenzinitiativen setzen die USA auf 
eine starke Marktüberwachung. So verfolgt die Environ-
mental Protection Agency (EPA) das Ziel, Pkw nicht nur 
vor dem Markteintritt, sondern auch im laufenden Fahr-
betrieb auf die Einhaltung gesetzlicher Umweltstandards 
zu überprüfen. Hersteller sind in den USA dazu verpflich-
tet, nach rund 16.000 km und 80.000 km 
(10.000 Meilen, bzw. 50.000 Meilen) Nachkontrollen 
durchzuführen. Die Behörde selbst überprüft Fahrzeuge 
nach rund 32.000 km sowie 145.000 km Fahrbetrieb 
(20.000 Meilen, bzw. 90.000 Meilen) stichprobenartig 
und im eigenen Testlabor (EPA 2020; ICCT 2017). 

Mit Verordnung (EU) 2019/631 sieht auch die EU zukünf-
tig behördlich Kontrollen über den CO2-Ausstoß von Pkw 
vor. Das genaue Verfahren zur Erhebung und Konse-
quenzen für Hersteller bei Auseinanderfallen von Reale-
missionen und Laborwerten sind allerdings noch nicht 
konzipiert.  

Wichtig ist auch, dass die Abweichung zwischen tatsäch-
lichen und geprüften Emissionen begrenzt wird. Ähnlich 
wie es bereits die EPA handhabt, fordern z. B. 
DUH/Transport & Environment (2019), eine Abweichun-

gen zwischen Straßenmessungen und Laborwerten von 
höchsten 4 % zuzulassen. Fällt die Divergenz größer aus, 
sollten Verbraucher*innen informiert werden und bei 
reparablen Problemen - wie Komponenten oder Software 
- das Rückrufrecht greifen. Im Fall anhaltender Differenz 
sollten weitere Sanktionen verhängt werden können. 
 

Plug-in-Hbyride neu bewerten 

Der Boom von Elektroautos äußert sich seit Anfang 2020 
in Deutschland vor allem im Kauf von Plug-in-
Hybridfahrzeugen. Im Alltagsbetrieb werden diese Pkw 
allerdings überwiegend im Verbrennungsmodus genutzt. 
Damit emittieren Hybride ebenso wie konventionelle Pkw 
im Straßenverkehr deutlich mehr CO2 als auf dem Prüf-
stand angenommen. Bei der Laborprüfung von Plug-in-
Hybriden fällt die Lücke zu den tatsächlichen Fahrzeu-
gemissionen sogar noch deutlich größer als bei Verb-
rennerfahrzeugen aus.  

Einer aktuellen Auswertung von Fraunhofer ISI/ICCT 
(2020) nach liegen die Realemissionen der Hybriden drei- 
bis viermal über den im Labor erzielten Messwerten. 
Selbst 2030 könnten die Emissionen der Fahrzeuge mit 
rund 130 g CO2/km bis 172 g CO2/km noch deutlich über 
dem EU-Ziel von 60 g CO2/km liegen (ifeu u. a. 2020). 
Unter den heutigen regulatorischen Rahmenbedingun-
gen würden Plug-in-Hybride die zukünftigen EU-Ziele 
also eher gefährden als zu deren Einhaltung beitragen. 

Ursachen für hohe Realemissionen liegen vor allem bei 
geringen elektrischen Fahranteilen. Zum Beispiel machen 
Dienstwagen ein Gros der neu zugelassenen Hybride aus. 
Da diese Fahrzeuge überdurchschnittlich lange Strecken 
zurücklegen, verwässert der Effekt des elektrischen An-
triebs bei hoher täglicher Fahrleistung schnell. Gleiches 
gilt für impulsives Fahrverhalten. Weil die Antriebskraft 
des Elektromotors der des Verbrennungsmotors unterle-
gen ist, schaltet sich letzterer bei schnellem Tempo oder 
starker Beschleunigung selbst bei geladenem Akku ins 
Fahrsystem ein (Fraunhofer ISI/ICCT 2020).  

Plug-in-Hybride tragen also nur dann zur Einhaltung der 
EU-Flottenziele bei, wenn sie regelmäßig und mit erneu-
erbaren Energien geladen sowie vorrangig im elektri-
schen Modus gefahren werden. 

Daher empfehlen Fraunhofer ISI/ICCT (2020), staatliche 
Förderungen und Prämien für Hybridmodelle aus um-
weltpolitischer Sicht neu zu bewerten. Kaufanreize sollten 
z. B. an Kriterien wie die elektrische Reichweite oder Leis-
tung geknüpft sein. Um regelmäßiges Laden der Hybride 
zu fördern, müsse auch die Erweiterung der öffentlichen 
Ladeinfrastruktur dringend vorangebracht werden. Glei-
ches gelte für den Abbau rechtlicher und finanzieller 
Hemmnisse, die der Installation privater Ladepunkten 
entgegenwirken. Mit Blick auf Dienstwagen raten Fraun-
hofer ISI/ICCT (2020), Förderprogramme nur dann für 
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Unternehmen zu öffnen, wenn die Möglichkeit einer re-
gelmäßigen Lademöglichkeit ausgewiesen werden kann. 
 

 Einnahmeausfälle CO2-basierter Steuern auffangen 

Viele EU-Länder erheben CO2-basierte Zulassungs- und 
Kfz-Steuern, deren Höhe mittels der offiziellen Typprüf-
werte berechnet werden (FÖS 2018a). Unrealistische 
CO2-Werte verzerren somit die Bemessungsgrundlage 
wesentlicher Steuer- und Klimaschutzinstrumente. In 
Deutschland trifft dies insbesondere auf die Kfz-Steuer 
zu, die seit 2009 auf Basis von Hubraum und CO2-
Ausstoß bemessen wird. Zwischen den Jahren 2010 und 
2016 entgingen dem Staat durch zu niedrige CO2-
Prüfwerte Steuereinnahmen in Höhe von mehr als 
4 Mrd. Euro. Allein im Jahr 2016 belief sich der Steueraus-
fall auf schätzungsweise 1,2 Mrd. Euro bzw. rund 13 % des 
jährlichen Kfz-Steueraufkommens (FÖS 2018b). 

Dieses strukturelle Steuerdefizit wird trotz der Novellie-
rung des Prüfzyklus in Zukunft voraussichtlich nicht voll-
ständig geschlossen werden können. Zum einen bildet 
auch der WLTP den realen CO2-Ausstoß geprüfter Fahr-
zeuge nicht vollständige repräsentativ ab - die Lücke 
zwischen Prüfwerten und Realemissionen wird also auch 
bei kommenden Neuwagengenerationen bestehen blei-
ben. Zum anderen  ist mit den Neuzulassungen der ver-
gangenen Jahre der Anteil der Pkw mit verfälschten 
Emissionswerten an der Gesamtflotte (und damit am Kfz-
Steueraufkommen) deutlich gestiegen. Ebenso wie im 
NEFZ-Verfahren, könnten Hersteller außerdem versu-
chen, ihre Pkw für die WLTP-Testung zu optimieren und 
unter den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen 
wird auch der Zuwachs von Plug-in-Hybriden Minderei-
nahmen nicht verringern. 

Um den Defiziten dennoch entgegenzuwirken, ist es ein 
richtiger Schritt, Prüfverfahren auch in Zukunft weiterzu-
entwickeln und Realemissionen in die Typengenehmi-
gung einfließen zu lassen. Da ein großer Teil der Steuer-
ausfälle auf Regulierungslücken zurückzuführen ist, sind 
vor allem politische Entscheidungsträger*innen gefragt, 
Unzulänglichkeiten abzubauen.  

Oberste Priorität muss aber die Einhaltung der EU-Ziele 
2025 bzw. 2030 und damit sinkende Realemissionen 
haben. Dazu sollten die CO2-Emissionsstandards für Pkw 
durch marktwirtschaftliche Instrumente flankiert werden. 
Diese können auf Verbraucherseite effektive Anreize zum 
Umstieg auf klimaschonende Pkw setzen. Eine mögliche 
Option ist dabei die Ergänzung der Kfz-Steuer um eine 
Zulassungssteuer mit CO2-Komponente (siehe FÖS 
(2020) für eine umfassende Diskussion). Auch der Len-
kungseffekt eines wirksamen CO2-Preises kann die An-
zahl emissionsfreier Fahrzeuge erhöhen, den Flottenaus-
stoß in Richtung der EU-Ziele absenken und den Ver-
kehrssektor auf Kurs mit den Klimazielen bringen. 

4 Fazit 

In den letzten beiden Dekaden fahren Neuwagen nach 
Herstellerangaben zunehmend emissionsarm. Allerdings 
findet diese Entwicklung primär auf dem Prüfstand im 
Labor statt. Damit sind nicht nur die EU-Flottenziele für 
2020, 2025 und 2030 maßgeblich gefährdet. Auch wird 
das Erreichen der Klimaziele im Verkehr erschwert. Wo 
unzureichende Emissionsreduktionen von Pkw den Kli-
maschutz konterkarieren, müssen an anderer Stelle noch 
umfassendere Maßnahmen ergriffen werden. 

Die zunehmende Differenz zwischen Realemissionen und 
Prüfwerten findet sich bei allen betrachteten Automobil-
herstellern und allen Fahrzeugsegmenten. Im Jahr 2019 
lag der CO2-Ausstoß im Realbetrieb bei allen betrachte-
ten Pkw-Modellen zwischen 37 % und 67 % über den 
Herstellerangaben. 2001 betrug die Differenz im Mittel 
nur etwa 4 %. Insbesondere beim Audi A6 (67 %), der 
BMW 7er-Reihe (53 %) und dem Smart Fortwo (50 %) 
wiesen die Hersteller 2019 erhebliche geringere CO2-
Emissionen aus, als im tatsächlichen Fahrbetrieb erhoben 
wurde. 

Bei einigen Fahrzeugmodellen fielen nicht nur Realemis-
sionen und Prüfwerte auseinander. Anstatt sich den EU-
Emissionszielen für das Jahr 2020 anzunähern, stießen 
die Mercedes C-Klasse und der Smart Fortwo im Jahr 
2019 knapp 18 %, bzw. 14 % mehr CO2 aus als noch 2001. 
Der Ausstoß des VW Golf (0,5 %) und des Renault Méga-
ne (-0,9 %) blieben im selben Zeitraum nahezu unverän-
dert. Im Mittel verzeichneten alle betrachteten Modelle 
eine reale CO2-Reduktion von knapp 8 %. Nach Herstel-
lerangaben belief sich diese Minderung auf 35 %. 

Die Umstellung des Prüfzyklus auf den WLTP und die 
Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen durch die EU 
wird es Automobilproduzenten in den kommenden Jah-
ren erheblich erschweren, realitätsferne CO2-Emissionen 
anzugeben. Ein richtiger Schritt ist, dass zukünftig auch 
der tatsächliche CO2-Ausstoß von Neuwagen in die Ty-
penzulassung aufgenommen wird. Dennoch müssen 
schnellstmöglich weitere Maßnahmen ergriffen werden, 
um Verbraucher*innen aufzuklären, Emissionsreduktio-
nen auch in den Jahren bis 2025 sicherzustellen und 
Steuerausfälle zu vermeiden. Denkbar sind dabei: 

 Vermehrte Transparenzinitiativen wie die Eröffnung 
eines offiziellen Registers zur Erhebung von Kraft-
stoffverbrauch und CO2-Ausstoß sowie die Umstel-
lung der Pkw-Verbrauchskennzeichnung auf WLTP-
Prüfwerte. 

 Verpflichtende Nachkontrollen von Pkw im laufen-
den Fahrbetrieb: Fallen tatsächliche und geprüfte 
Emissionen weiterhin systematisch und unverhältnis-
mäßig auseinander, sollten weitere Maßnahmen bis 
hin zur Sanktionierung von Herstellern möglich sein. 
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 Die Einführung eines Korrekturmechanismus, der 
inflationäre WLTP-NEFZ-Verhältnisse rückwirkend 
bereinigt und Grenzwerte für die Jahre 2021 bis 2024 
im Fall von Überzeichnungen absenkt. 

 Die Flankierung der EU-Emissionsnormen durch 
marktwirtschaftliche Instrumente: In Deutschland 
könnte die Kfz-Steuer um eine Zulassungssteuer mit 
CO2-Komponente ergänzt werden, um den Kauf 
emissionsfreier Fahrzeuge stärker anzuregen und 
Kaufprämien gegenzufinanzieren. 
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